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VL-203/2023 3. Ergänzung 

Fachbereich 
Organisation, Personal und 
Finanzen 

Fachdienst Finanzen 

 Jan Heckmann 

Gemeinde Breitscheid 
 
Beschlussvorlage der Verwaltung 

Datum 07.12.2023 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevertretung 18.12.2023 beschließend 

 
Sachverhalt (Kurzform): 
Beratung und Beschlussfassung des Nachtragshaushaltes 2023 
 
Erläuterung des Sachverhaltes: 
Ein Nachtragshaushalt ist nach § 98 Abs. 2 Nr. 5 HGO nötig, wenn sich Änderungen am Stellen-
plan ergeben. Durch Beschluss des Gemeindevorstandes vom 19.7.23 wurde eine Stellenplanän-
derung und somit ein Nachtrag notwendig. Im Zuge dessen wurden Haushaltsansätze sowohl im 
Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt angepasst, für die Vorstandsbeschlüsse vorliegen. 
Der Ansatz der Einkommenssteuer auf Ertragsseite wurde den Grundlage des Halbjahresergebnis-
ses angepasst. 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2023 über den Entwurf der Nach-
tragshaushaltssatzung und des Stellenplanes beraten und legt diese der Gemeindevertretung zur 
Beschlussfassung vor. 
 
Finanzielle Auswirkungen/ Finanzierung: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die vom Gemeindevorstand vorgelegte Nachtragshaushalts-
satzung 2023 mit Anlagen sowie den Stellenplan 2023. 
 

 
 
 gez. Herr Jan Heckmann 
 Fachbereichsleitung 
 




